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Auszug aus den Berufsethischen Richtlinien 2023 
 

1.3 Grundlegende Aussagen zu Menschenrechten und zur 
Menschenwürde  

(1) Psychologinnen und Psychologen orientieren sich an der UNO-

Menschenrechtscharta. Gemäß der Menschenrechtsdeklaration der UNO haben 

alle Menschen als einzigartige Personen – unabhängig von Merkmalen wie z. 

B. Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, nationaler und sozialer Herkunft 

und aus psychologischer Perspektive unabhängig von körperlicher bzw. 

kognitiver Beeinträchtigung, oder sexueller Identität, politischer 

Orientierung und von gruppenbezogenen Typisierungen wie z.B. rassistischen 

Zuschreibungen – das Recht auf ein Leben in „Menschenwürde mit (a) 

Gesundheit und Wohlbefinden, (b) Selbstachtung und Selbstbestimmung, (c) 

sozialer Integration in Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, (d) Freiheit, (e) 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, (f) Frieden, (g) Gerechtigkeit 

und (h) Sinnerfüllung sowie (i) die Pflicht zur Achtung der Menschenrechte und 

Menschenwürde anderer Menschen. 

(2) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, insbesondere haben Kinder 

entsprechend der UN Konvention über die Rechte des Kindes das Recht auf 

Bildung und Chancengleichheit, auf Gleichbehandlung, Meinungsfreiheit und 

auf vorrangige Berücksichtigung ihrer Interessen. 

(3) Psychologinnen und Psychologen wissen um die möglichen Folgen von 

Menschenrechtsverletzungen. Sie nutzen diese professionellen Kenntnisse und 

vertreten sie in der Öffentlichkeit. Psychologinnen und Psychologen versuchen, 

mit ihrer fachlichen Kompetenz die Folgen von Menschenrechtsverletzungen 

für die Betroffenen abzumildern.  

(4) Psychologinnen und Psychologen fühlen sich in ihrem professionellen Verhalten 

der Förderung der Menschenrechte verpflichtet. Sie treten 

Menschenrechtsverletzungen entgegen. Psychologinnen und Psychologen 

beteiligen sich nicht an Menschenrechtsverletzungen oder an anderen 

Handlungen, die erkennbar zu Menschenrechtsverletzungen beitragen.  
(5) Psychologinnen und Psychologen setzen sich für Menschenrechtsbildung und 

für die Verbreitung und Verwirklichung der bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ein. 

 


